Nicole Weigand:
Bericht zu Stand und Diskussion um die IHK-Weiterbildung zum geprüften Fachwirt / zur geprüften Fachwirtin für Informationsdienste (IHK)

Rückblick

Mit der Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste hat im Bibliothekswesen auch die duale Ausbildung Einzug gehalten, so wie sie sich in vielen Berufsfeldern in Deutschland bewährt hat.

In den letzten Jahren haben sich Bibliothekare und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste neue berufliche Tätigkeitsfelder in der Privatwirtschaft erschlossen. Rechtsanwaltskanzleien, Automobilfirmen und Firmen mit größeren Forschungsabteilungen leisten sich heute z. B. einen Bereich „Informationsmanagement“, oft auch Info Center genannt, der für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Forschungsbereich, Management etc.) die erforderlichen Informationen und Medien beschafft und als innerbetriebliche Dienstleistung anbietet.

Die öffentliche Hand wird dagegen immer weniger zu einem Arbeitgeber, weil über Stellenabbau und Schließung von kulturellen Einrichtungen die Haushalte entlastet werden müssen.

Mobilität und Erhaltung der persönlichen Qualifikation durch Anpassungsfortbildungen, Weiterqualifizierungsmaßnahmen und lebenslanges Lernen sind heute für Arbeitnehmer immer wichtiger.

Die Sozialpartner

Aus unterschiedlichen Motivationen heraus sind der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di) zu dem Entschluss gekommen, für die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste eine berufliche Qualifizierungsmaßnahme erarbeiten zu wollen.

Das Vorgehen der beiden Sozialpartner ist dabei in der bibliothekarischen Fachwelt zunächst kontrovers diskutiert worden. Die Gründe liegen sowohl in einem mangelnden Bewusstsein für den Ablauf des entsprechenden Ordnungsverfahrens nach dem Berufsbildungsgesetz (der Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste wird als duale Ausbildung absolviert) als auch in einer als mangelhaft empfundenen Beteiligung der Fachverbände aus den Bereichen Bibliotheks- und Archivwesen.

Im Verlauf des Ordnungsverfahrens hatten die beiden Organisationen DIHK und Ver.di sich für eine Strategie entschlossen, die zunächst die Erarbeitung einer Rahmenprüfungsvorschrift in einem Expertengremium vorsah und daran anschließende Beschlussfassungen einzelner Industrie- und Handelskammern oder zuständiger Stellen des öffentlichen Dienstes, weil die Chancen für die Durchsetzung einer bundeseinheitlichen Regelung als schlecht eingeschätzt wurden.

Umsetzung

Die Rahmenprüfungsregelung (DIHK-Empfehlung zum Erlass Besonderer Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zum Geprüften Fachwirt / zur Geprüften Fachwirtin für Informationsdienste (IHK) ist mittlerweile verabschiedet. Der weitere Verlauf des Verfahrens sieht nun die Erstellung eines Curriculums (Stoffplans) für die Vorbereitung auf die Prüfung vor. Dieses Curriculum wird von einem Expertengremium bis zum Ende des Jahres 2006 zusammengestellt sein. Die Veröffentlichung des Curriculums erfolgt zu Beginn des Jahres 2007.

Bei den verschiedenen Berufsbildungsausschüssen von Industrie- und Handelskammern für Ausbildungen im Bereich der Wirtschaft sind jetzt Beschlussfassungen für eine Prüfung zu fassen. Für den öffentlichen Dienst sind die jeweils zuständigen Stellen für Beschlussfassungen verantwortlich. Damit kann ein Prüfungsausschuss berufen werden, der Interessierten die Ablegung einer Prüfung ermöglicht.

Zur Prüfungsvorbereitung können Weiterbildungsträger entsprechende Prüfungsvorbereitungskurse anbieten. Die Kosten dieser Weiterbildungskurse werden durch die jeweiligen Weiterbildungsträger kalkuliert und unterliegen den „Gesetzen des Marktes“ (Angebot und Nachfrage).

Bildungsvoraussetzungen, Zielgruppen, Zusammenhang zwischen Master- und Bachelorstudium der Fachhochschulen / Hochschulen und der Ausbildung zum Fachwirt für Informationsdienste (IHK)

Fast zeitgleich haben als Ergebnis des Bologna-Prozesses, Diskussionen um Bachelor- und Masterstudiengänge im Bibliotheksbereich eingesetzt. Damit soll die Schaffung von europaweit vergleichbaren Hochschulabschlüssen forciert und die Mobilität von Studierenden unterstützt werden. Im Zuge dieser Reformbewegung sind traditionell anerkannte Ausbildungswege umgestaltet worden. Diese Entwicklung und die damit verbundenen Unsicherheiten haben die Auseinandersetzung über die Weiterqualifizierung zum Informationsfachwirt gestört. Die Bildungsvoraussetzungen für ein Studium an einer Fachhochschule oder Hochschule sind andere als die Bildungsvoraussetzungen innerhalb des Geltungsbereichs des Berufsbildungsgesetzes und der vorgesehenen Weiterbildungsmöglichkeiten, die mit der Empfehlung von DIHK und Ver.di für eine Prüfung vor einer IHK und dem veröffentlichten Curriculum geschaffen wurde.

Eingruppierungsrelevanz im öffentlichen Dienst / Verdienstmöglichkeiten in der Wirtschaft

Missverständnisse erzeugten auch die fast zeitgleichen Tarifverhandlungen um den TVöD, wobei Fragen der Eingruppierung nach einer bestandenen Weiterqualifizierungsmaßnahme auch hier den klaren Blick auf mögliche Chancen in der fachlichen Qualifizierung getrübt hat, die den Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste damit gegeben würden. Soweit die Tarifverträge Gültigkeit erlangt haben und sich in der Umsetzungsphase befinden, lassen sich Aussagen zur Eingruppierung treffen.
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